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Nr. 44: 
Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper" Bleicherode:  Beschluss der 
Verbandsversammlung am 26.05.2021 
 

Gemäß § 40 (2) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i.V.m. § 48 (2) Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
gibt der Abwasserzweckverband „Bode-Wipper" Bleicherode den in der öffentlichen Verbandsversammlung 
vom 26.05.2021 gefassten Beschluss bekannt:  
 

Beschluss-Nr. 01/2021 - W - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2020 / 2021 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Verbandsräte: 20 
   davon anwesend:  17 Stimmberechtigt: 17 
ungültige Stimmen: --  Ja-Stimmen: 17  Nein-Stimmen: --  Stimmenthaltung: -- 
 

Der gefasste Beschluss sowie das Abwasserbeseitigungskonzept können zu den Sprechzeiten und auf der 
Homepage des Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper", Kehmstedter Weg 44 in 99752 Bleicherode 
eingesehen werden. 
  

Bleicherode, 28.05.2021      gez. F. Rostek, Verbandsvorsitzender 
 

Nr. 45: 
Erste Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 189 für die Wahl zum  
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 

Gemäß § 32 Abs. 1 Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich folgendes bekannt: 
 

I. Kreiswahlvorschläge 
 

1. Wahlvorschlagsrecht 
Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 Bundeswahlgesetz (BWG) von Parteien und von 
Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvorschläge) eingereicht werden.  
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 21. Juni 2021 bis 18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die 
Partei sich an der Wahl beteiligen will, enthalten und von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, 
darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat 
eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstandes. 
 

Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Parteien sowie ein Nachweis über die 
satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Des Weiteren sollen der Anzeige 
Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz beigefügt werden. 
Andere Kreiswahlvorschläge (Einzelbewerber) können - ohne vorherige Beteiligungsanzeige beim 
Bundeswahlleiter - direkt beim Kreiswahlleiter eingereicht werden.  
Auch Parteilose können sich als sogenannte Einzelbewerber / -kandidaten für ein Direktmandat in einem 
Wahlkreis – ohne vorherige Beteiligungsanmeldung beim Bundeswahlleiter – zur Wahl stellen. 
 

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen 
Eine Partei kann gemäß § 18 Absatz 5 Bundeswahlgesetz in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
einreichen.  
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Kreiswahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am 19. Juli 2021 bis 18:00 Uhr 
schriftlich beim Kreiswahlleiter einzureichen. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines 
Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
genannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.  
 

Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer 
Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. 
 

Die Wahlen für die Vertreterversammlungen dürfen frühestens am 25. März 2020 stattgefunden haben. Die 
Wahlen der Bewerber sind seit dem 25. Juni 2020 möglich. Die Bewerber und die Vertreter müssen in 
geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln gewählt werden. 
 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigeren 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, zu unterzeichnen.  
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 
müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages muss zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. 
 

Andere Kreiswahlvorschläge müssen gemäß § 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz ebenfalls von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wobei drei Unterzeichner 
des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten haben (§ 34 Absatz 3 
Bundeswahlordnung). 
 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine 
Kurzbeschreibung verwenden, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein Kennwort enthalten. 
 

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als 
Vertrauensperson und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.  
 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften, sofern sie nicht auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblättern, die 
vom Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu erbringen. Bei der Anforderung sind 
Familienname, Vornamen und Anschrift des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des 
Trägers des Wahlvorschlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner 
die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nach § 21 Bundeswahlgesetz zu bestätigen. 
 

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, 
Geburtsdatum und Anschrift des Unterzeichners anzugeben. 
 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung des Wahlrechts von der 
Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner im Wählerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen. Gesonderte 
Wahlrechtsbescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages 
mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Die Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner 
müssen bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungsfrist 
nicht nachgereicht werden.   
 

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag  
Dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 der Bundeswahlordnung) sind beizufügen:  

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen 
anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat und die 
Versicherung an Eides statt, keiner anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei 
anzugehören (Anlage 15 der Bundeswahlordnung),  

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar 
ist (Anlage 16 der Bundeswahlordnung), 

c) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Anlage 14 der Bundeswahlordnung),  

d) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist (Anlage 17 der 
Bundeswahlordnung) im Falle eines Einspruches nach § 21 Absatz 4 Bundeswahlgesetz auch eine 
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Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Absatz 6 
Bundeswahlgesetz vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlage 18 der 
Bundeswahlordnung).  

 

Die amtlichen Vordrucke für den Kreiswahlvorschlag und ihre Anlagen werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.  
 

II. Gesetzliche Grundlage 
Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 sind:  

- das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 
1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395), 

- die Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). 

Bei Änderungen der Rechtsgrundlagen nach dieser Bekanntmachung werden die entsprechend geänderten 
Gesetzesgrundlagen obligat. 
 

III. Anschriften des Landes- und Bundeswahlleiters 
Die Anschrift des Landeswahlleiters in Thüringen lautet: 
 

      Postanschrift 
Der Landeswahlleiter Thüringen  Der Landeswahlleiter Thüringen 
Europaplatz 3     Postfach 90 01 63  
99091 Erfurt     99104 Erfurt 
 

Telefonnummer: 0361 / 57 331 9120 Fax: 0361 / 57 331 9691 
E-Mail:   wahlen@statistik.thueringen.de 
Internet:  www.wahlen.thueringen.de oder www.statistik.thueringen.de 
 

Die Anschrift des Bundeswahlleiters lautet: 
      Postanschrift 
Der Bundeswahlleiter    Der Bundeswahlleiter 
Gustav-Stresemann-Ring 11   Statistisches Bundesamt 
65189 Wiesbaden    65180 Wiesbaden 
Telefonnummer:  0611 / 75 48 63  Fax:  0611 / 72 40 00 
E-Mail:   post@bundeswahlleiter.de 
Internet:  www.bundeswahlleiter.de oder www.destatis.de/wahlen 
 

IV. Anschriften der Kreiswahlleiter 
Die Anschriften der Kreiswahlleiter sind im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 41/2020 vom 12.10.2020 sowie im 
Internet unter www.wahlen.thueringen.de veröffentlicht. 
 

Die Anschrift des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 189 lautet: 
 Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 189 
 Herr Dr. Thiele, Heinz-Ulrich 
 Landratsamt Kyffhäuserkreis 
 Markt 8 
 99706 Sondershausen 
 Telefonnummer: 03632 / 741 – 110 Faxnummer:  03632 / 741 – 88 820 
 E-Mail:   u.thiele@kyffhaeuser.de 
 

Die Anschrift des stellvertretenden Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 189 lautet: 
 

 Stellvertretender Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 189 
 Herr Busch, Ralf 
 Landratsamt Kyffhäuserkreis 
 Markt 8 
 99706 Sondershausen 
 Telefonnummer: 03632 / 741 – 713 Faxnummer:  03632 / 741 – 88 713 
 E-Mail:   r.busch@kyffhaeuser.de 
 

gez. Dr. Thiele, Kreiswahlleiter für den Bundestagswahlkreis 189 
Sondershausen, den 12.03.2021 
 

Nr. 46: 
Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen: Baugenehmigung zum Vorhaben Neubau einer 
Mobilfunkstation Bleicherode OT Obergebra  
 
Neubau einer Mobilfunkstation bestehend aus einem Stahlgittermast Gesamthöhe = 40,57 m 
einschließlich Antennentragrohr, Antennen und Systemtechnik in 99759 Bleicherode OT Obergebra  

http://www.statistik.thueringen.de/
http://www.destatis.de/wahlen
mailto:r.busch@kyffhaeuser.de
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Antragsteller:   DFMG Deutsche Funkturm GmbH – Herr Marcus Franke - 
Querstraße 1-11, 04103 Leipzig 

Baugrundstück:   99759 Bleicherode OT Obergebra 
Gemarkung / Flur:  Obergebra / 2 
Flurstück-Nr.:   221/67 
 

Auf Antrag vom 16.09.2019 wurde der Antragstellerin nach § 63 i. V. m. § 71 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
am 27.05.2021 unbeschadet privater Rechte Dritter eine Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen 
60.3.52100/00494-19-05 erteilt. 
 

Wesentlicher Antragsgegenstand besteht in der Errichtung einer Funkstation. Neben dem Mastneubau soll die 
Outdoortechnik (Systemtechnik) aufgestellt werden. 
Die Gründung der  Eckstiele des Masten erfolgt auf Bohrpfählen mit Pfahlkopf aus Stahlbeton.  
Der Antennenträger ist ein Stahlgittermast aus Winkelprofilen und feuerverzinkter Oberfläche mit einer 
Gesamtbauhöhe von 40,67m einschließlich Antennentragrohren und innenliegenden Gitterrostpodesten. 
Die Systemtechnik wird auf einem separaten Stahlbetonfundament süd-östlich vor dem Stahlgittermast 
errichtet. 
 

Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke sowie den 
widerspruchsberechtigten Körperschaften des öffentlichen Rechts die Möglichkeit, die genehmigten 
Antragsunterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im Verfahren können 
allerdings nur solche  Belange berücksichtigt werden, die durch das öffentliche Baurecht geschützt sind. So 
sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder innerbetriebliche Kennzahlen 
privatrechtlicher Natur, die bei der öffentlich-rechtlichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der 
Genehmigungsbehörde keine Berücksichtigung finden.  
 

Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Montag                8.30 bis 12 Uhr    
Dienstag              8.30 bis 16 Uhr    
Donnerstag          8.30 bis 18 Uhr und 
außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung im Landratsamt des Landkreis Nordhausen, Fachgebiet Bau 
und Verkehr, 99734 Nordhausen, Behringstraße 3, Zi. 444 eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt 
Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 
99734 Nordhausen oder bei einer anderen Außenstelle des Landratsamtes Nordhausen erhoben werden.  
2. Auf elektronischem Weg: 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: info@lrandh.de-mail.de. 
 

Jendricke, Landrat 
 

Nr. 47: 
Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen: Unterschreiten des Schwellenwertes 35 
 
Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie als oberste 
Gesundheitsbehörde des Landes Thüringen hat die maßgeblichen Inzidenzeinstufung i.S.d. § 28b IfSG 
bekanntgegeben. Damit sind ab dem 09.06.2021 aufgrund der 7-Tage-Inzidenz die Regelungen  der aktuell 
gültigen Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung -ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO- 
für das Unterschreiten des Schwellenwertes 35 einschlägig. 
 
 

Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich.  
Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 23.06.2021 erscheinen. 
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